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Information über eine Eilentscheidung der Landrätin zu einer überplanmäßigen Aus-
gabe im Vermögenshaushalt  bei der Haushaltsstelle 27200.94503 Förderzentrum "Dr. 
Hans Vogel", Ilmenau, Erweiterungsbau Klassenräume     

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge zur Kenntnis nehmen:

Die Landrätin hat von ihrem Entscheidungsrecht gem. § 108 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) Gebrauch gemacht  und die überplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt bei 
der Haushaltsstelle 27200.94503 Förderzentrum „Dr. Hans Vogel“ Ilmenau, Erweiterungsbau 
Klassenräume in Höhe von 250.000,00 €, gedeckt durch Minderausgaben bei der Haushalts-
stelle 21140.94500 Schulsporthalle Gehren, Dachsanierung in Höhe von 80.000,00 € und bei 
der Haushaltsstelle 21112.94500 Grundschule „Am Stollen“ Ilmenau, Neubau Multifunktions-
gebäude in Höhe von 170.000,00 €, genehmigt.

Eilentscheidung gem. § 108 ThürKO:
Der Landrat kann in Angelegenheiten, deren Erledigung nicht ohne Nachteil für den Landkreis 
bis zu einer Sitzung des Kreistages oder des zuständigen Ausschusses aufgeschoben werden 
kann und kein Beschluss nach § 112 in Verbindung mit § 36 a gefasst wird, anstelle des Kreis-
tages oder des Ausschusses entscheiden. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der 
Erledigung sind den Kreistagsmitgliedern oder den Mitgliedern des zuständigen Ausschusses 
unverzüglich mitzuteilen.

Begründung:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 20.11.2024 mit Beschluss-Nr.: 064/24 die Erweiterung 
des Schulstandorts des Staatlichen Förderzentrums „Dr. Hans Vogel“ in Ilmenau durch einen 
Neubau beschlossen. Mit diesem Beschluss wurde die Landrätin beauftragt alle hierfür not-
wendigen Schritte einzuleiten.

Auf Grundlage des Beschlusses erfolgte die Erstellung der Planung und die Einholung der 
Baugenehmigung für die Errichtung des Neubaus in Modulbauweise (Container-Anbau). Auf-
grund des Submissionsergebnisses der öffentlichen Ausschreibung für die Leistung des Mo-
dulbaus ergeben sich Mehrkosten in Höhe von ca. 180.000 €.
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Im Zuge der Erstellung der Genehmigungsplanung und des Bauantrages wurde eine Stand-
ortstellungnahme des zuständigen Wasserzweckverbandes eingeholt. Gemäß dieser ist ein 
Überflutungsnachweis zu führen. Hieraus ergeben sich für die notwendigen Planungskosten 
Mehrkosten in Höhe von ca. 10.000 €.

Aus dem Baugrundgutachten ergeben sich aufgrund vorgefundener Auffüllungen, welche nicht 
tragfähig sind, zusätzliche Leistungen hinsichtlich Tiefergründungen bis 3,0 Meter unter Ge-
ländeoberkante (GOK). Zur Herstellung der Tragfähigkeit sind zusätzlich Leistungen für Bode-
naustausch sowie Entsorgungskosten für den ausgetauschten Boden erforderlich. Aus dem 
Überflutungsnachweis ergeben sich weitere Maßnahmen, z.B. Geländemodellierung, Rigole 
zur Regenwasserrückhaltung bei Starkregenereignissen. Daraus erfolgen Mehrkosten in Höhe 
von ca. 60.000,00 €.

Um die notwendigen Bauleistungen zur Errichtung der Module (bspw. Erdbau, Gründung) aus-
schreiben zu können, ist die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 250.000 € notwendig.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt aus folgenden Maßnahmen: 

21112.94500 Grundschule „Am Stollen“ Ilmenau, Neubau Multifunktionsgebäude
 (170.000 €)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2025 beschlossen, den Kreistagsbeschluss zum 
Neubau eines Multifunktionsgebäudes aufzuheben. Des Weiteren wurde in dieser Kreistags-
sitzung beschlossen, dass zur Verbesserung der Schulspeisung alternativ ein Multifunktions-
/Speiseraum im Innenhof der Grundschule errichtet wird. Die auf der Haushaltsstelle 
21112.94500 vorhandenen Mittel wurden nur zum Teil zur Deckung der Ausgaben für die In-
nenhofbedachung herangezogen. Somit können die übrigen Haushaltsmittel zur Deckung der 
Mehrkosten bei der Haushaltsstelle 27200.94503 verwendet werden. 

21140.94500 Schulsporthalle Gehren, Dachsanierung (80.000 €)

Nach örtlicher Begehung mit einer Fachfirma wurde festgestellt, dass der Sanierungsbedarf 
geringer ist als ursprünglich angenommen. 

gez. Petra Enders
Landrätin

 


